
Hessische Lehrkräfteakademie 
 
 
 

 Georg-Dietrich-Bücking-Straße 12 � 36304 Alsfeld  
 Telefon 0641 46090 – 0 Fax 0641 46090-10219 

E-Mail:  poststelle.vdks@kultus.hessen.de 
Internet:  www.la.hessen.de 

  

 

 
Nur für Lehrkräfte im Vorbereitungsdienst: 
Anzeige von bzw. Antrag auf Nebentätigkeit  

 
 
Angaben zur Person: 

Name, Vorname:       Personalnummer:       

E-Mail-Adresse:       

Ausbildungsschule:       

Lehramt / Studienseminar:       Einstellungsdatum:       

 __________________________________________ 
 

Nebentätigkeiten müssen vor deren Aufnahme / bei Dienstantritt angezeigt bzw. genehmigt werden. Sie 
dürfen grundsätzlich einen Umfang von 8 Zeitstunden oder 6 Unterrichtsstunden pro Woche nicht 
überschreiten. Wer ein Kontaktstudium genehmigt bekommen hat, kann eine Nebentätigkeit nur dann 
bewilligt bekommen, wenn beides zusammen den Umfang von 6 Zeitstunden pro Woche nicht über-
schreitet. 
 

   Hiermit zeige ich folgende geringfügige Nebentätigkeit an (das Entgelt beträgt höchstens 1230 € im Jahr): 

   Hiermit bitte ich um Genehmigung folgender Nebentätigkeit (das Entgelt beträgt mehr als 1230 € im Jahr): 

 
Angaben zur Nebentätigkeit: 

Art der Beschäftigung:       

Name und Anschrift des Arbeitge-
bers: 

      

Zeitlicher Umfang:       Unterrichtswochenstd. oder        Zeitwochenstd. 

Beginn / Ende der Nebentätigkeit:       bis       

Voraussichtlicher Verdienst pro Monat:       EURO 

 
        

Ort, Datum  Unterschrift LiV 
  

 __________________________________________ 
 

Kenntnisnahme bzw. Genehmigung durch die Seminarleitung: 

!! Hiermit nehme ich die angezeigte und nicht genehmigungspflichtige Nebentätigkeit zur Kenntnis. 

 Ausdrücklich weise ich darauf hin, dass die Nebentätigkeit dienstliche Interessen nicht beeinträchtigen 
  darf. Deshalb dürfen Sie sie nur in der dienst- und unterrichtsfreien Zeit ausüben. 
 

!! Hiermit genehmige ich Ihnen nach § 79 des Hessischen Beamtengesetzes o. g. Nebentätigkeit. Ausdrück-

lich weise ich darauf hin, dass die Nebentätigkeit dienstliche Interessen nicht beeinträchtigen darf. Des-
halb dürfen Sie sie nur in der dienst- und unterrichtsfreien Zeit ausüben. Ferner dürfen Sie 
 Schülerinnen und Schüler, die Sie in der Schule unterrichten, keinen Nachhilfeunterricht erteilen 
(§ 7 Abs. 2 der Dienstordnung für Lehrkräfte in der geltenden Fassung).   

 Alle Veränderungen in der Nebentätigkeit zeigen Sie mir bitte sofort schriftlich an. 
 
 

        
Ort, Datum  Seminarleitung 

 __________________________________________ 

Durchschrift zur Kenntnis: 

Hessische Lehrkräfteakademie 
- Personalverwaltung LiV - 
Georg-Dietrich-Bücking-Straße 12 
36304 Alsfeld 


